
denen Fällen / wo ein Gelt-Straff einkombt / einAntheil dar-
von erfolget werden : Ein jeder aber / dervon einem gesunden D-c «°«
Orth sich anhero begibt / sollesichmit glaubwürdiger schrifft- Or.m h«-
licher Zeugnußvon desselben Orts Obrigkeit/daß er nicht allein ML
außkeinem Wücirten Hauß kombt / sondern auch daß derselbe
Orth gantz gesund / vnd unmkc.rc seye / versehen / damit er
dieselbe allhier fürzeigen könne / inmasscndann nach gestalt der
Sachen / vnd Beschaffenheit der Zeit / zur Rechtfertigung der
hierzu Raisenden / nicht allein bey denen Statt -Thören allhier
gewisse Bestellung gemacht/ sondern auch vor der Stak über¬
all Schrancken auffgerichtct / zu denenselben eigene Wachter
gestellt / vnd ohne dergleichen kcäe niemand / weder für seine
Persohn sechsten herein passirc , noch auch dessen bey sich ha¬
bende Sachen / Roß vnd Wagen durchgelassenwerden sollen.

Andetter LHeil.
§6 M Reit der bereits Mgestm-
Mkn ilikeLion für Vorsehung vnd

Anstalten zumachen.
Ann aber GOtt der Allmächtige die all¬
hiesige Stak / Leopold -Statt / derenVor -Stäü/
oder die nechst dcß Burg -Frids gelegene Oerther/

_ _ S . Ulrich / Neüstifftvnd Neübau/ mit der Straff
der Pestilentz heimbsuchet / ( die Er jederzeit gnadigist abwen¬
den wolle ) ist am Ersten zubeobachten / daß die inücirce Per-
sohnen / an der Seelen nicht Trostlöß gelassen / sondern mit de- dm H-.M
nen heiligen Saeramenten flüssig versehen werden ; Derowe-
gen der Bischoff allhier/ als Orclinariuz » auß sonderbahren h-"
Geistlichen Eyfervnd Vorsorg / Ihme würdet angelegm seyn
lassen / sowol von denen auff der § hur/ als auch auß denen Ke-
liAlolis vnd Ordenö-Persohnen in : vnd vor der Statt / also-
Halden gewisse Priester zu exxomrcn / vnd denenselben curam Pn °^ fü°
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Wimarum zugeben / die an besondernOrthen wohnen / vnd
denen Krancken mit Geistlichen Trost / vnd raichung der heili¬
gen Sacramenten auffiedwedersErfordern/vnwaigerlichbey-
Dringen.

Jnglei . Nicht weniger werden auch für die jcnigen / so an denen
Ej -nfg- darzu verordnttcn Otthen comumaciam machen müssen/

keine Kirchen kommen börsten / absonderliche Priester/
machen

'"
welchedencnselbendieheiligenSacramenta aämimttrircn/vnd

mW» , jycnigist alle Son : vnd Feyertag die heilige Meß / vnd das E-
vangclium lesen / sie auch zur Büßfertigkeit vermahnen/gehal¬
ten/vnd hierzu die gehörige kammenravon dMM VVnWiMY
verschafft werden.

Das La- Anderten / sollen die von Wienn vor allen Dingen verord-
G°U>U nen / damit das Lazarcth mit einem gutenGeistlichen / ersahr-
ZM Vat. nen Acht / Vatter / oder Siechenmeistcr / vnd andern nothwcn-
-nd-rnnot- digen Persohnen zeitlich versehen / auch dasselbe mit Stäben
P»s°Um vnd Lämmern dergestalt zugerichtet sey / aust daß die krancken
M -rs-hen . Persohnen / ihren zimblichen geraumen Platz haben / vnd son-
Wieauchderlich die jenige / welche zuhailen / vnd gesund zuwerden an-

Etübe vnd fangen / von denen Kränckesten scparirr , vnd in andere saubere
«°r

"
d7/in. Genmchergethan werden können ; Und haben sie von Wienn

MN"' dem Vatter allda mit Ernst darob zuseyn / daß den Kran-
Dieselbencken mit Essen / Trincken / Ligerstatt / Achneyen / embsiger Auß-

TrinMT rauchung / Säubcr : vnd Besprengung der Zimmer / vnd aller
g °rsta«/,c. andern nottürfftigen Handreichung zum besten / sovil möglich
7

°
g M-

"
- styn kan / außgewartet / vnd also zu keiner ZeiteinigerMangel/

sch-», dessen / was ihnen zu Seelvnd Leib nützlich ist/ befunden werde;
. Di- -v,- Die ViÄualicn vnd anders/so man entweder auß dem Burger-
hmmch «7 Spital / oder von andern Otthen / hinauß schicket / sollen an
Nu -m

ein gewisses / ausser der Stak gelegenes Orth / gebracht wer-
a-wiss-s den / von dannen der Siechmeister sie/ durch die ihme zugeord-
brachkvndnete Persohnen / mit Manier vnd auffstchere Weiß von fern / da-
v°mS,-ch.

der zutragendenPersohn kein Gefahr Zuwachse / annem-
m? ist -r «»ff men/vnd hinein tragen / aber weder er/noch niemandanderer
N »« auß dem Lazareth / sich vnterftehen / herein in die Statt / oder
werben.



wäre/ solches durch die jenige/welcheSpeiß / Tranck/vnd an¬
dere Noaurfften / an das brstimbte Orth bringen / herein in die
Statt entbieten/vnd wissen lassen.

Drittens / sollen in der Spittel -Au/ oder andem zur wn-
rumLciL vcrordneten Orthen / unverlängt eine anzahl Hütten/ Au/^
vnter welchen die dahin gcsiehente Leuth sich auffhalten mögen/ m-Mmd-
dieselbe aber nicht zu nahe aneinander / sondern jcdesmals eine AA'
etliche Schritt weit von der andern / vnddaß die Lmth darauß Dad,« i°.
nit weit zu demWasser zugehenhaben/auffgrichtet/daauch etwo
in ein : oder andmrHüüen/die InteÄion emmssen thate/svdann st» 'h-e-,
solche alsobalden verbrennt werden ; Und damit die hinaußge- zübr

'
-mm.

schaffte Leuth hernach nicht ihres gefaüens auß : vnd ein / noch W°chtju-
auch andere sie zubesuchen / zu ihnengehen / sollen dre von Wien °hn°
rme gewisse Anzahl Wächter / sa,M einem Rottmeister / wie Wm -i-
auch ein eigenes Schiffel / zum überfahrenbcstellen/vndbey diser n -°ma»d
Wacht darob seyn / daß sie niemands/ohne habenden Zetl von
dem Bürgermeister / hinein noch herauß lassen / vnd dann die «miuiaff«».
Notturfft denen in der LoncumaciaverhandenenLeuthen/treü-
lich vnd fleißig einkauffen vnd beybringcn : den Armen unver-
mögigen / solle auß dem HrMo HanirLÜL , wöchentlich einAll-
mostn zu ihrer Unterhaltung gereichtwerden . ^

VierdtenS / solle der vorher schon bestellte ^ agitier 82m-
tLris sein anvertrautes Ambt / ihme bestes Fleisses angelegen Ambtmr-
seyn lassen / denen Mintten krancken Pcrsohnen in : vnd ausser-
halb der Statt / wie auch sonderlich im Lazareth / seine Hülff
auff das treülichst vnd beste mittheilm/ vnd durch seinen Unfleiß
nichts an der Lum verabsäumen/ sondern sowol in Besuch : als
Kurierung der karicnten sich dergestalt verhalten / wie es die ih¬
me angehändiate / vnd mit ablegung eines Körperlichen AydS
angenommene inttruLKon , mehrers Inhalts mit sich bringt;
Und befehlen Wir hiemit ernstlich / daß keineiniger anderer Do-
Ltor der Artzney / Wund -Acht / Barbierer / Bader vnd der- Wun»,

'

gleichen / so nicht absonderlich zu dem infeÄionz- Werck be- ,7ju
stellt ist / zu denen lysscirten/sie seyen was Stands/Würden/ ^ -

E vnd



M Anderm Lheil/der
Md Oon6irion sic wollen / zugehen / vnd darneben auch andere
zu eurixen / sich bey vnaußbleiblicher Sttaffvnterstehen.

W° -m Und wann auch ein i^ eäicus zu einem kauenten / der sein
Wund

" ' ' Vertrauen zu jhmehat / wiffentrodervnwiffent deßZustands

Nnn «
' beruffen wurde / oder vngesähr dahin käme / vnd an selbiger

-m-m io«. Persohn etwas eoncaZioüsches vermerckete / solle er sich in
L/

"
ollm der gesunden Häuser zugehcn wenigist Acht Tag lang gäntzlich

M »'s. entäuffern/ abscnmen vnd erlüfftern ; welches Wir dann gleich-
-.bLnürm . fals auff dieWundärtzt / Barbierer/vnd Bader / so/wie ge-

melt / bey einemvnd andern InKcirtm gewesen / verstanden ha¬
ben wollen.

W° eiE - Da aber ein lvleäicuz sich vmb die völlige Luram der m6-
«Äi - Völ- cirten Persohnen / worzu er beruffen würdet / auzunemmen wil-
«s^

u- d-ß Kns / hat er sich alsdann anderer kLucaten so lang zuentschla-
annähm-/ gen/vnd nichtvnter dieNith zukommen / biß die <2 .u3rencenL

->wmU- ( von dem jenigen Tag / als er die letzt inücirte Persohn besucht
Äck," hat/anzuraiken )sürüberist.

Wo -in Wann nun der 83mr3rl8 , die voÄorcs

P -r,°n in- clNX , Barbierer / Bader / Wundärtztvnd Beschauer / entwe-

dm wird
"' der wissentlich zu einermkcirtenPersohn berueffen werden/ oder

bÄd»«
°' aber erst hernach bey dem k-menten die inkeLtionbefinden / sol-

Bmg -,m-i. len dieselbe es bey jhren Pflichten vnd Gewissen/auch Vermey-
N w-r- düng vnaußbleiblicher Sttass / vor allem dem Bürgermeister

alsbald zuwissen machen / alsdann auch dem Haußhwn/oder
Inwohner desselben Hauses / Stocks / oder Zimmer / anzeigen;
So dann der Haußherrvnd Inwohner / alsobalden den jenigen
Artzt vnd Beschauer der für die Inkcirte verordnet ist / berueffen
lassen / vnd jhm / wie dieinkcirte Persohnmit Tauff : vndIu-
Nahmen haisse/von wannen / auch wie Alt sie seye / wo : vnd
wann sie kranck worden / wie vnd was Gestalt sie sich anfäng-

W->m sichlich übel befunden / in welchem Gemach oder Zimmer sie ligc/
wer sie eurirc , vnd durch wem sie inkcirc erkennt worden / be-

«im - richten ; Da sie aber solches zuthunvnterliessen / oder gar zu-
önt-rstun

" lang aufffchiebeten / sollen siewol empfindlich gestrafft / wie
ben/sollm auch die vsÄWres . geschworne Maister/ Barbierer/Bader/
w-rd-n . oder



oder andere diefich deß verbottenen heimblichen curirem, durch
sich / oder die jhrigen vnterfangen / vnd die in6ciree kacienten/
gehörigen Orthen nicht also gleich anzeigen / mit wolempfind-
licher Straff belegt / auch nach gestalt der Sachen / ihnendas
praLkLiren oder Handwcrck nidergelegt werden.

FünfftenS wollen Wir / daß nebendemLamraris  N-b-nd-»
oräinärie Vier Acrtztvnd Beschauer / als gemeiniglich Ainer
in : vnd Drey vor der Statt gehalten / ihrer VerrichtungHab N »«
der jeder absonderlich mit einer ausführlichen InliruLKon ver- Mm
sehen / vnd darüber von denen von Wienn beaydigct / dieselbe
auch in : vnd vor der Statt an gewissen Orthen mit Wohnung
versehen werden.

Visen allen würdet biemit gantz ernstlich vnd bey hoher
Straff eingebunden / daß sie die Trunckenhett meyden / in Hey- ckmh«t ,
lung der Persohnen / an ihrem Fleiß vnd Mühe / auch gegenden
Unvcrmögigen/nichts erwinden lassen / dieinllrumcnrL,rein
vnd sauber halten / vnd die so sie bey denen Pestsüchtigen appli- lass«»,
circ haben / weiters zu den Gesundennicht brauchen/diejenige
so sie mit Verdacht : oder gefährlicher Kranckeitbehafft zuseyn -» d-»-,.
befunden / vmbständlichexaminiren / vnd der cygentlichcn Be - NIA -

'

schaffenheit in einem vnd andern befragen v oder wann sie sol-
ches/Schwachheit halber / von ihnen nicht erfahren kundten / sund-nw«i-
oder etwa eine Persohn vnterdeffen schon mit todt abgangen 7̂ 7
wäre / bey denen andern Leuchen alsdann die Erkundigung ein- s, - m>«
ziehen / vnd solches alles in die Geschau-Zetl einschreiben / hierin- EM
nen auch das geringste nicht verschweigen / vnd sich bey Leib : b-hM-/
vnd Gutsstraff / weder durch Schanckung/Freundschafft/noch °«.
Feindschafft verführen lassen / sondern mallem / was die ihnen ^ "^ 77
zugestelte lnllruLkion vermag / Nachkommen. Wann sie auch
etwa in einem oder andern Fall anstünden / sollen sie ihnen selb- -7^ ^
sten nicht trauen / sondern ihren recurs zu dem klLZittro 8arur^ w° p- «n-
ris nemmen / vnd sich bey jhme Raths erholen / oder denselben ^
dahin beruffen / welcher vnweigerlich sich an selbiges Orth zube-
geben/vnd sein luäicium zueröffnenschuldigist-
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Vor di« Weilen nun dieselbevon denen von Wienn ordentlich be-
?o« Arm<« solt werden / sollen sie für die Beschau von denenArmen nichts/

m 7" vondenen andern aber nur Vier Groschen nemmen / vnd hievon
r« 4 Gr°- dem Beschauer Acht / vnd dem Zetlschreiber Vier Kreutzer ge-

mmen.
kleine Zellan denHollicicaeorem Zaruraris , zu Hinwegbringung
derin6clrccnKrancken/oderabgeleibten Versöhnen / von jhnen
hergegeben werden.

Txugiich - Sechstens / derowegen dann die von Wienn nicht allein
taugliche Personen zu dem Spörren/ sondern auch absonderlich

NÄsch« einen Auffsehcr/ vnd einenNachseher bestellen / vnd glcichfals
r»v-Md- ^den mit gewisser inüruÄion^was seines Diensts seye/zu--

versehen / auch darüber zubeaydigen haben . Dieselbe sollen
allzeit mit denen Beschauern zu denen m6cirtenKrancken/oder
verstorbenen Versöhnen samentlich gehen / vnd das jenige was

NM

DM-- der Äuff : vnd Nachseher achtung geben /̂ daß nicht allein das
kvandvnnd
gefährliche
McrbilrM d ^

Minzen.
'

heit gebraucht vnd berührt / mit vorhergehenter Beschreibung
eines vnd deß andern / "

zu dem Ende er Äuffseher/nach allen disen Sachen fieiffig fra«

verdächtig vorkäme / daß noch etwas dergleichen verbanden/
dieTruchen selbsten eröffnen/ vnd was er von solchen verdäch-

/
sten mit hinauß gehen solle / damit alles fleijstg überantwortet

«»» an. werde ; Im übrigm aber bey Leib : vnd Gutstraff von andern
nEm Fahrnussen das geringstenicht verwenden / noch etwas von
«Ws i» - Silber / Zinn / Messing /Kupffer/ vnd dergleichen Sachen / so«E„dm.

sondere Gefahr sich reinigen lassen / hinweg nemmen;
Beynebens solle auch der Vattcr im Lazaret dahin angehalten
werden / daß er die Kleyder/ Lein : vnd Bethgewand/ vnd am
dere Mbilien / so auß der Statt oder Vorstätten mit : oder son-



sten von denen lästerten hinauß gebracht werden / fleißig be-
schreibe / das jeni

'
gc Bethgewand / so noch etwas nutz ist / or- ^ hinaus

dentlich säubern lasse/ getreulich verwahre / vnd alsdann für die «V
Inücirce daraussen gebrauche / die Kleyder aber alle/ so die Inst-
ciktc gebraucht/ vnd mit hinauß kommen scynd / wie auch das fand«»/'
Fctzwerck vnd anders / so nicht vil mehr Nutz ist / verbrennen/
vnd für sich sechsten nichts behalte/weniger aber verkaufst/oder
veruntreüe ; Auch Monatlich einen LxeraLk deren hinauß kom- vetbttn-
menen Mobilien mache / vnd dem Auffseher / derselbe aber eine '17'

„ .
Abschrifft davon dem Bürgermeister zustellen lasse / damitman üh -7ras
also jedeömals Nachrichtung haben möge / ob die Mobilien
ttuchalle tteülich in das Lazaretgelicffert wordm/oder nicht. bnnAuP

Sibendm / wann nun derKrancke/oder Todte/sambt den 8 "
-^

gefährlichen Mobilien - auß dem instcirken Hauß/oderZimmer
gebracht worden/solle die Spörr folgenter Gestalt geschehen:
Nemblich/ in dem Anfang / da in einem Hauß ein mstcirce Per - Was ge-
sohn einkombt : ( weilen jnsonderheikin derErst zu Dämvffung
diser Seuch / die fleißige Vorsehung fürzukehren ) ohne Unter- ^ M:
schied / sowol die grossen / als kleine Häuser / alsobalden völlig »»d Zm-
gespörrt : Wann aber dieLomsAion sichweiters außbreiten/
vnd in vnterschidlichen Gassen mehrer Häuser ergreiffen wur¬
de/diser Unterschied gehalten : daß/wann in einem kleinen en¬
gen / vnd in einem solchen Hauß / warinnen nur Eine/ oder Zwo
ksmilien oder Partheyen wohnen / ein Persohn mstcirc erkennt
wird / sie sterbe gleich/ oder werde in das Lazaret gebracht / das¬
selbe gantze Hauß ; Ein mitters aber / wo mehr als Zwo Par¬
theyen wohnen / wann Zwo Persohnen einkommen : vnd dann
rin grosses/ es seye gleich wie es wolle / wann Drey Persohnen
darinnen mstcirr werden / völlig gespörrt ( doch Haben die von
Wiennnach Beschaffenheit derZeit/Orth/vnd andern Umb-
ständen eine mehrere Schärpffe / oder ^ oöerarion zugebrau¬
chen ) wann aber in denen wittern vnd grösser» Häusern / die
InLÄlon sich dergestalt erzeigt / daß darumben das gantze
Hauß nicht zuspörren ist / solle in solchem Fall nicht allein das
Zimmer / m welchen ftlbige Persohn kranck worden / oder gele-

F SE



Lo Ändertet Lßett/dtt
. -

gen / sondern auch die jenigc / so dieselbe Hauß-Parkhey oder
ksmilia gebraucht/jnnengehabt/oderbewohnt/verspörrt ' Wan
auch gleich das Hauß also beschaffen wäre/daß mehr Par¬
theyen der Inücitten Parthey / Küchel/Fahrnuß/ Stallung/
oder Boden zugebrauchen Hellen ; Es solle auch in denen M6-
orten Hausern / die man nicht gar gesperrt / kein Durchgang
gestattet / sondern das eineThor zugehaltcn / vnd dann an sol-
chcn concLAolischenOrthen keinGebäu vnter der geordneten

keiNäü Zeit/ohne sondere grosse Notturffk / vnd Vorwiffen deren von
zuführen-

Bey Sper¬
rung der
knücüten

Die in denen inlicirten Häusern sich befundene gesunde
oon derjenigen Parthey / bey welcher

HZÜsä/dii sichdielnf -Äion erzeigt / oder von einer andern gantz gesunden
L°mh«auß kamilia , scynd in dem fall/ da das gantze Hauß zuspvrren / al-
zuschaffen. ein oder: Es wäre dann/

der ander lieber darinnen verspotten lassen wolte ( so jhnen aber
gar gefährlich / vnd jhnen nicht Machen wäre ) so mag er dar-

Denen wei- innen gelassen werden . Bey Außschaffuttg der Leuth / haben
N"N der Auff : vnd Nachseher wol achtung zugeben / damit denen-

selben/sie feyen gleich auß einer lnsicirten / oder gantz gesunden
zulassen !

'"
kainillL , kein Überfluß an ^ lobäicn i sondern allein/was sie

" vnter der Zeit der Loneumacia zu täglichem Gebrauch voimö-
Ten b-n ru- chen habm/hinauß gelassen / vnd wann etwa M denen in6cir-

tcn Häusern oder Zimmern / sivertilgen.

Wi - «s Achtens / auff dem fall etwa ein hochschwangers Weib/
welche noch etliche wenigeTäg zu der Geburt hat/ oder ein Kin-

Weibem/ delbekerin selbst jnsiclrc wäre / mag dieselbe zwar in ihrem Zim-
mer gelassen / doch muß sie verspörrter gehalten / vnd zu Zutta-
§ung der Notturfftvon denen von Wien« gewisse Leuth bestellt r
Wann sie aber selbstennicht sondern in einem Zimmer

F W0
'

/ vnd sic keineandere Gelegenheit haben
kan / an dem Orth / welcherzu machungder Lomumacia vev



die iliieÄion eingerissen / sich nicht / sondern allein in selbigen
Hauß auffgehalten / kan sie auff solchem fall in einem Zimmer/
öarinn der lassMe nit gewesen/ vnd durch welches keinDurch¬
gang ist/gelassen / doch daß solches Zimmer alles Ueisseö ver-
fpörrt / vnd jhr
bracht / vnd da sie

andere mHirte Kinder / seynd
m das Wäret / die andern aber / so dise Krünckheit nicht ha-
ben / sondern allein auß einem inüLUten Hansi müssen geste-
hcnt werden / an demOrth der^ omulnaLia vnterzubringen.

Und solle von denen von Wiennzuobgedachten schwan- s» d«n-«
insicirt ^

^ L . - -. - . - ^ . - -. KbwünKerS
net / derentwegenHr dann / weilen sie darauss (/oncum3LiLln

gerspital / doch auch gegen absonderlicher Belohnung genom- Den»«-»-
men / vnd deren Kind einer andern Ammet darinnen gegeben :
Wann aber ein Kind cntweders schon abgespönt/ oder doch al- chm» ^
sobalden abzuspöhnen ware / demselben alsdann eine Kinds-
warlterin verordnet / solche auch auß dem Amrio 8anicariL br¬

auch rn einem Hauß oder Wohnung / wosich D-r »L
die Inwekion erzeigt / sehr kranckc Persohnen befindeten / so oh- Mspörü «tt
ne augenscheinlicheLebensgefahr/ an den zu machung der Qon-
tulNÄLM bestimbten Orth / nicht zubringen seynd / die solle man
in demselben Hauß oder Wohnung lassen /vnd jhnrn gleich wie
denen Kindelbetterin / Leuthzur Wartung vnd Zutragung der

n dann die von Wienn/wie auch die
/ vnd Neübäu / gewisse

^ fporrten dis
^ Nokui-jft Z

/ diesich in denen Hausern vek-

Neundtens/

F L turff-



kurssten Magen / wie auch die Geistliche / den rckaMrum 5z-
virsrixvnd Acht/zu denen Krancken beruffm ; Und damit auch
die geistlicheSeelsorger / sowol / als die Aertzt / so offt es vonnö-
then die Krancken : so sich etwa in den Häusern verspörren las¬
sen / besuchen mögen / vnd nicht erst auff die Spörrer warten

Cch,rff-r dörffen / solle zu dem Ende jedes Schloßzwem Schlüsscl/sambL
Wm"'

angebundenen Zettel wohin sie gehören/haben / deren einer bey
LllmW-n denen Spörrern/ der ander aber allhic in der Statt im Beschau --
EchE-l Hauß/bey dem ZetbSchreiber / vor der Statt aber / in deß
mg

'
-wT-'. Richters / oder eines Geschwornen/Verwahrungverbleiben?

N -7damit man ein gewisses Orth habe / allwo / wann ein gähling
««dm. vnd unverzüglicher Osux fürfällt / die Schlüssel alsbald gefun¬

den/vnd abgeholt werden mögen.
schwach- Zehcntens / haben die Beschauer der schwachen Pedetschm
NU " halber in acht zunemmen ; Nemblichm / wann die inkeLtioa

zunimbt/ oder wann in einem HaustkinInÜLirrcr : vnd dar-
pch.um. Eß eines an schwachen Pedetschm / oder in einem Haust oder

Zimmer etliche Persohnm bald nacheinander an schwachen
Pedetschm einkommm/es alsdanngleich/wie mit denenlnllcir-
tm/durchrransterirunA in das Lazarrt/ Spörrung der Zimmer

SpSmr/ vnd Häuser/auch anderer Fürsehung zuverfahrcn.
Nachscher/ Ailfftens / bey allen vorgmommmm Spörren / soffen die
M -n bi« Auff : Nachseher/vnd Spörrer / ob nicht dieangethaneSpör-
ttL E . M etwa verletzt oder verrückt wordm/öffters viüürm / auch die
««- Fenster vnd Haußthürm also verwahren/ damit niemaüdauß:

vnd einstrigm könne / auff daß auch zu Nachtszeit in der¬
gleichen Häuser niemands einbreche / vnd den armen Leuthen
das Ihrige nicht entftembdt werde / sollen die von Wienn bey
denenWächtern verordnen/daßsie daraussguteObsicht haben?

Di- g-sim, vnd alle Schäden verhüten.
««Amaw

" Zwölftens / befehlenWir gnädigist vnd ernstlich männig-
h^en/ hohen vnd nidern StandS -Persohnm / daß ein jeder Mik

sp
"

g«n/
'

guter Fürsehung vnnd Mitteln / diser abscheulichen Kranck-
LschUheit vorzukommen/sichbefleissm / seine noch gesunde Zimmer
r«'»»», vnd Wohnungen deß Tags Mich : MH wmigist Zweymal/ miß

Lrsna-



Lronabeth -Beer / oder brennenden Stauden / Schießpulffer/
Schwefel/vnd andern Pest-Rauchen wol außrauche / dieselbe
mitEffig besprenge/ vndFeür von Weinreben/ Kronabcth/Ar¬
chen/ Tannen/ Buchen/Fehren oder Felberholtz/in denenHäu¬
sern/vnd absonderlich vnter den Thoren dergestalt machen lasse/
damit der Rauch oder Hitz deß FeüerS auch auff die Gaffen ge¬
he/vnd dasPest-Gifft verzehre / benebens ein jeder sich hüte/
an verdächtig vnnd gefährlicheOrth zugehen oder zuschicken/
nicht weniger die seinige dahin halte / daß sie an dergleichen
Orth nicht kommen / täglich etwas von prXLrvariven , son¬
derlich in der Frühegebrauche / vnd auch denen seinigen mitthei¬
le/ warzu dann für die gemeine Leut vnterschidlich geringe Mit-
tel/so in denen Apotcckcn verfertigter vmb ein schlechtes Gelt zu¬
bekommen/dienlichseynd.

Da aber über alle möglicheVorsehung diedonrazionsich
in eines kamilm vermercken lassen wolte / vnd einHaußvaücr/
Burger/oderInwohner sechsten / oder sein Weib/Kind/Dienst¬
bott / oderwemer bey sich hat / kranck wurde/ mit Hitz / Kälte/
vderKopffwehe ein starcke akei-Lnon cmpfindetc / beynebens
andere Anzeigungen verspühren lieffen / also daß man vermer-
cken könt / daß etwas Übels darauß werden dörffte / soll man
vorderist die Geistliche Mittel anwenden / benebensdieselbe Per¬
lohn alsobaldendem Zanicaris , Achten/ vnd Beschau¬
ern ohne einigen Verzuganzeigen/bcsichtigen lassen / vnd bey ho¬
her Straff das geringste nicht vcrduschen ; Wann nun einer/
so inücirter beschaut vnd erkennt wird / sich nicht gern in das
Lazareth führen / sondern in seinem Zimmer verspörren/vnd
alldorten cunchn lassen wolte / hierzu auch gute Gelegenheit
hette / stehet jhmc solches bevor / vnd sollen jhme alsdann
wie oben vermelt / gewisse Leuth zu Zutragung der Noaurfft
verordnet werden ; Da er auch solche zum Zutragen bestel¬
le Persohnen nicht gebrauchen wolte / sondern jemand an¬
dern hette / der es entweder auß Freundschafft / oder gegen
Bezahlung verrichten thäte / ist cs jhme nicht verwehrt / je¬
doch darbey zubeobachten / daß dieselbe keine Persohn von de-

G nen

Bey ver-
dächtigen
Anzeigen/
alsobalden
Beschan
fürzunenr-
men/vnd
nichts zu-
verduschen.

Instcirten
stehe frey
sich in sei¬
nem Zimek
curiren zu¬
lasten.



ncn sey / welche selbsten zuverspörrcn / oder vor die Statt zu ma-
chung derLoncumaciL zuverschaffen.

Denen m- Dreyzehenden / ferner wann ein in6cikte Persohn nun-

mehrsoschwach worden / daß sie sterben will / ist sichs sondrr-
wmmg-, lich zubefleissen / damit alsbald dem Sterbenden ( weilen dessen

i
'
nhMm

"
Athemsehrgifftig / vnd denen vmb jhnstehendenLeuthen grosse

V ^ Gefahr bringet) ein warm gebähetes / oder in haissen Wasser
Brod «„ff genetztes Brod auff den Mund gelegt ( doch dergestalt/ daß es
züiegm

"^ jhn den Athem zuschöpffen nicht verhindere / vnd daß dasselbe
Brod nach dem Todt alsbalden verbrennt werde ) oder aber

K « wa -m vmb dessen Beth - oder Ligerstatt Am : oder Zwey Schaff voll
«g-r- warm : doch nicht dämpffentes Wasses ( darinnen sich das

stM zuft. Gj^ /so von dem Todtsüchtigenwegkombt/ zusetzen pstegt ) ge-
Di- T°d- stellt / der Todte auch inkeine verschlossene Truhen gelegt/son-

verschl-ss-
" dem ineinleinenö Tuch / oder Leylacheingenähet / vnd auff

N- Truhen den darzu bestellten Wagen / in den absonderlich darzu ver-

Km i» ordneten Goss -Acker / oder in das Lazaret hinauf geführt / in
eiMnN die hierzu gemachte Gruben gelegt / sonsten aber von dergleichen

in6cirken Persohnen Niemands / weder in die Kirchen/ Klöster/
noch Freüd-Höf begraben werden.

Vierzchenden / vnd demnach vilmahlen beschicht/ dastvn-
terschidliche Persohnen in : vnd vor der Statt / auff offenticher
Gassen vnd Misthäuffen/wie auch bcy dem Lazaret/mit der
infeÄion behafftet/ligcnder gefunden vnd beschauet werden/
welche man nicht waiß in was für Häusern / sie sich auffgehal-

K-mmio- tenhaben : Als gebietenWir hiemit/daß/wer einen Krancken
r? GaPn in seinem Haust nicht gedulden will / er denselben zu dem Be-
«uch E sthauhaustweise/vnd ein Zetl Holm lasse / nicht aber also auff die
anAemen Gassen flösse / vil weniger ein anders Orth zuncnncn anlehrne/
andersOtt noch auch jemanden Todter auff die Gassen oder Misthäuffen
d-n-nne. / sondern nach dem Beschauer schicke/ vnd die Beschau or¬

dentlich fürnemmcn lasse ; Derentwegen die von Wicnn/die m
allen Gaffen verordnet Lommillärien , wie auch in Vorstät¬
ten/vnd dann die Obrigkeiten bey S . Ulrich/Neüstifft/vnd

/ Neübau/die Richter vnd andere Besteltedahin zuhaltenhaben/
daß



daß sie hieraufffleissigeachtung gebenl/ damit die Krancken oder
Tobte keines Wegs auffdieGassen gestossen/oder getragen/da es
aber beschehe/siealsobalden widerum hinweg gebrachtwerden;
Hernacher aber sollen bemelte von Wienn / vnd die Obrigkei¬
ten / vnter deren/un5äiÄion sichdergleichenzutrüge/ sieisiigm-
quiriren lassen / auß welchem Haußetwa die Außstossungbe-
schehen / nicht weniger denen Beschauern / vnddemVatter im
Lazaret ernstlichen einbinden / daß sie dergleichenPersohnen / so
also auff denen Gassen lebendiger gesunden werden/ wolexarm-
niren wo sie sich anffgehalten / vnd auß was für einem Hauß sie
kommen seynd / so auch bey dein Beschau-Hauß fleissig zu ob-
terviren / vnd sollen die Ubertretter welche die Krancke herauß
stoffen / oder aber andere Häuser oder Orth/zunennen anlernen/
wie auch die Krancken sechsten / so also angelernt worden/ wann
sie wider zur GesundheitLommen ; Jngleichen die jenige / so die
Tobten heimblich auß denen Häusern tragen lassen / an Leib
vnd Gut ernstlich bestrafft / die Häuser aber auß welchen sie
kommen / ordentlich gespörrt / vnd auch die LommWrssRich¬
ter oder Beschauer / wann sie diß orths nachläßlich befunden
wurden / gleichfäls mitexemplarischerBestraffung angesehen
werden.

Fünffzehenten / die gesunden Persohnen/ so vmb denKran-
rken/oder sonsten/nach dem sich dise Seuch erzeigt / im Hauß m.
oder Zimmer gewesen / sollen bey hoher Straff / wer sie auch
seynd / weder nacher Hof / noch zu denen Gerichten / noch in ZA
die Lantzleyen / oder andern Zusammenkunfften kommen/son-
dem sich andererLeuth gäntzlich entäussern / vnd entweder ver- Ä-N
spörren lassen / oder in die Spitlau / oder an das jenigeOrth/
welches für die / so auß denen inbcirten Häusern kommen/zu d-rc°E.
machung der LomumaciL , bestimbt scyn wird/ begeben ; Die
jenigen aber / welche Häuser vnd Gärten in denen Vorstätten / W-,H-
oder andern bequemen besondern Orthen haben / mögen sich
allda ihres Unterkommens / doch mit vorwiffen deß Burger-
meisters/bedienen / bey welchem alsdann auch stehen solle / sie «m habe»)
nach gestalt der Sachen/wann er die Noaurfft befindet/auffein

G 2 zeit- bchirmn.



zeitlang in solchem Hauß widerumbenvor derStatt verspörren/
vnd ihnen dieNotwendigkeitzutrage zulaffen/zum fall aber einer
oder der ander nicht versperret wurde / solle derselbe sich gleich-
wol bey hoher Straff hüten / daß ernicht ehender/ biß er die
clomümaciLmvöllig erstrecket/nacher Hauß komme ; Dar-
aussen auch in märender Lomumacis - weder für sich sechsten/
vil vnter die Leuth gehen / noch seine Dienstbotten herumb schi¬
cken / sondern sovil möglich/mit denen scinigen zu Haust sich
jnnm halten / vnd was er auß der Statt/oder sonsten zuholcn
oderzukauffen / nicht durchseine / sondern durch andere unver¬
dächtigeLeuth verrichten lassen ; Und da einer oder der andere
vnter währendem lernnn , widerumben an einem inKcirteN
Orth gewesen wäre/so ist alsdann dieZeit/nichrvon der ersten
Abschaffung/ sondern von dem Tag an / da er letztlich an der¬
gleichen Orth gewesen / zuraitten ; Zntnassen dann der bestelle
Nachseher befelcht ist / Wöchentlichwmigist zweymal herumb
zugehen / vndobdieaußgewichenePersohnensich diser Ord¬
nung gemäßverhalten / gute Obacht zühaben / auch die Unge¬
horsame / damit nach Endung der LomumaciL , mit der ge- .
hörigen Bestraffung wider sie verfahren werden möge / dem
Bürgermeister anzuzeigen ; Dieweil aber nicht jederzeit ein
gantzes Hauß / sonderlichwann es groß / vnd darinnen vnter-
schidliche Partheycn sich befinden / sondern nur ein / oder mehr
Zimmer gespörrt / vnd die darinnen wohnende zu der Loncu-
maciL angewisen / die übrigen aber in den andern vngespörr-

Di-/so in tenZimmern gelassen werden : So seynd dieselbe zwar nicht
schuldig / sich in die Spitl -Au / oder t-ocurn (üonrumsciL zu-

mEsl , begeben / sondern sie können in ihren Zimmern verbleiben/
2» Mi - 4

'
oder sich in andere Orth cranskeriren / doch daß sie sich nicht

,-n/v,7dnit in : sondern auß der Stall verfügen . Sie bleiben nun in jh-
«Leuch ak Zimmern/oder anderstwo / so sollen sie sich eine zeitlang/

h-» , vnd wenigist Vierzehen Tag mit ihren Lcuthcn innen Hallen/
vnd nicht inVersamblungcn / sonderlich aber in den Kirchen/
vnd Marckt / wo vil Leuth zusammen kommen / sich sehen
lassen / sondern dem Goasdienst in denen Kirchen/ wo wenig

Leuth



Leuth sich befinden/bcywohnen / vnd was sic nothwendig zu¬
verrichten haben / durch andere thun lassen / damit sie denen
andern Leuthen kein Gefahr / oder Entsetzung verursachen;
Nach Hof aber / oder in die Lantzley / sollen sich dergleichen^ »»f/
Leuth/ wann sie gleich allda zuthun haben/oderbedient seyn/ >-.Mab .r,
jnnerViertzig Tag zukommcn / oder die jhrigezuschicken/ kei- ^,W'
urs wcgsvntcrstehen . Die jcnigenso in die Spitlau / oderNm"

!!!
'

wo der Orthpro Loncumaciascyn würdet/ verschafft wor¬
den / wann sie vmb die mbcirtc Persohn gewesen / derselben
gewartet/sie gehrbt vnd gelegt habm / sollen daraussen Vier-
tzig Taglang vMeiben / die andern aber/so vmb die krancke 4° Tag

'
->>-

Pcrsvhnnichtgewesen / auchniemalen inderenselbenZimmer
kommrn/ werdennach vcrfliessungDreytt Wochen außdemi» c°°.
orciinan Orth derOmcumaciL herauß gelassen werden ; In veEbm.
dem Lazarct aber / hat der Vatter allda/ flüssige Obsicht zuha- W-,-h- -m
den / auffdaß die jenigen / so widerumbcn gesund worden/W
vor der der Zeit nicht darauß gehen / derentwegen / damit sol- Wa¬
ches jederzeit verhütet werde / durch den hierzu absonderlich r°g -» <>-
bestellten Thorwärthl fleißige achtung geben zulassen / vnd
wann es darzu kombt / daß die jenige / sovon der Pestge-
nesen / vnd nach erstreckter gewöhnlicher Zeit wandern kön¬
nen / sollen dieselben gleichwolen noch an einem andern dar¬
zu verordneten Orth Viertzig Tag Lonrumäciam machcn/vnd
rhendernichtvnter andereLeuth/ weniger in die Statt herein ge-

Sechzehenden/ dmcn Persohnen / so indenenVorstättenDie mD-r-
wohnen / oder sich allda auffhalten / vnd >n6c >rc mrdcn/ gebie- ^ werd-ü
tcn Wir hiemik ernstlich / vndbey vcrmeydung hoherStraff/^ E

'in gehen/son¬
dern sich

^ drauß be¬
schauen

Und ist auch hicobcn schon gantz ernstlich verbotten wor-
den / daß von frembden wsicitten Orkhen / Niemands an- ^
hero gelassen werden solle ; Wann es sich aber begäbe/daß M n»mä->
von dannen jemand kmncker für das Befthauhauß / oder zu K L
/ H einem -»



einem Beschauer in der Vorstatt / oder gar fürdasLazakrth
käme / solle derselbe alobalden beschauet / vnd wann sich die
inteÄion bcy ihm befindet / in das Lazarett) auß Khristli-
chemMitleyden/vnd Erbärmnuß auffgenvmmen / aber solche
Pcrsohn von dem Vatter mit allen Umbstanden examinirc.

m die oräillLn Zctl eingebracht werden könne / anaezeigk werden.
W-sg°- Sibenzehenten / wollen Wir auch / daß die Geistlichen

staik-n di - m denen Klöstern / Mann : vnd Weibspersohnen / discrUn-
sercr infeLkions-Ordnung dergestalt vnterworffen seyen / daß/

Kdmmz wann sich an einem oder andern Orth / etwas conmAosisch
Wtrwoif- erzeigte / sie solches alsobalden gehöriger Orthen erinnern / die

Krancke von denen Gesunden lepanren / die Zimmer spörren/
die gefährliche Fahrnussen verbrennen/vnnd vertilgen / auch
sonsten was in dcrley Fällen zulhun ist / durch die hierzu bei¬
stellte Leuth fürnemmen lassen / jnsonderheik sich hüten / da¬
mit nicht etwa von andern Orthen her / die inLSicm zu
jhnen gebracht werde / vnnd dahero in ihre Klöster / die
von gefährlichen Orthen herkommende Persohnen / ob sie
schon ihresOrdens wären / nicht einlassen / sondern in allem

vnd also gewahrsamb sich verhall' ei-

In Kir-

Ra»»
"

°n sonderlich vnterdemGottsdienst/vil Volcközu-
Kouabet - sammen kombt / welches nicht ohne Gefahr ist:
wachk/

'
-d-r Dcßhalben aber die Predigen vnd Gottsdienst

»d F-«r ult einzustellen/ als solle in denen Kirchen/ wie vor disem au ch be-
schchen/ein smcker Rauch von Lronabetstauden gemacht / oder



M bkinnend Feür von Lronabetholtz in der Kirchen herumb ge-
tragen/vn also dardurch die Gefahr verhütet werden . Und wird
hiemitdem letriAillro ZgnirariL , Acht/ Beschauern/ vnd andern
Persohnen/welche mit denen appellirtenvmbgehenmüssen/odrr BcschaU/
sonsten zu In5eÄion8 -Sachen verordnet seynd / ernstlich an- «°«eu nicht
bcfohlen/daßsie zuverhütung Schröckens / nit allein ins gemein ÄN In
nicht vnter andere Leuth gchen/fondern sich derselben auch in de- fo

'
mm

"»
nm Kirchen aussrrn/vnd zu einer solchen Zeit/odcr an denen Or¬
ten Meß vnd GoltsdirnftHoren / wo/vnb wann wenig Leuch in
der Kirchen seyn/ oder wohin nicht vil zukommen pflegen.

Anderten / ob zwar dieZusammenkunfften / auffHochzch^
M

' ' ' ' ' ' " ""
Iten/Klnds - ,

ernstltch anbesohlen / dieselbeauff das -nM
das engist einzuziehrir/ vnd iy weiten/lüfftigen GemächeMvnd

die -
'

in
/

Drittens/die Trinckftüben aber / wollen Wir bey Straff
ganßlichen eingestellt haben. LN "'

^ Vierdtens / sollen dir von Wicnnverordnen / daß in denen ^ 1« ,Kellern bey Leütgebung der Wein / nicht vil Leuthzusammen mb»»« »L
kommen/noch sich darinnen lang auffhalten / vnd da es etwa
Heschrhe / daß bey einem Keller / wegen Güte oder Wolfcile deß
Weins/ein grosser Zulauffwäre/ durch die Brandwciner oder komm-»

' — -- — - ' "
M

' -

zum öfftern in denen Kel-

ret.
/ seynd auch in denen Kellern /
/ jn : vnd vor der Statt /

O 2

geb : vnnd
* Wirths-
^ Hausern/

seynd die
Spilleuth
verbotten-



/

tenspill / wie auch das Tantzen:
D- SW-M. Und dann Sechstens / durch die von Wienn / das vnbe,

»ndTpL fugte Weinleükhgeben vnd Speisen / in denen Hof : vnd Sol,
omtt.?«

"/ daten-Quartiren / durch die von Uns ihnen erlaubte Lxecu.
«bjuM -n. rionz - Mittel ( wie sie dessen ohne das zu allen Zeiten befugt

seynd ) gänylich abzustellen.
Zettungftn - Sibenden / auch die Zeitungssinger/ bcy welchensich W

meiniglicheine menge Volcks zuversamblen pflegt / inglcichem
«diusch-f- auch die jenige Quacksalber / Tyriackskrämer vnnd andere

exami-
mrr

Schui-°/ Nicht weniger Achtens / dMSchulcn / offene FailbäderL
vnd F-chr! auch Fechtschulkn/vnd andere ZuMnmcnkunfften / nach gelegen,

HE der sich erzeigten in5eÄiol,>einzustellcn.
Er»-.«-« Neundtens/ befehlen Wir ernstlich / daß/fo bald es außgo-
rüschw -i. ruffen wird/kein einigerBrandwein failgehabt / wie auch kein
V-Ib»« Schwrinen-Fleisch außgehackt/ vnd weder öffentlichnoch heim,

lich verkaufft / bey denm andern Fleischbäncken aber zuverhü,

oder andern dem
raucht werden.

U Krebs/ ^ , , MWW WWWWDU .
Wm '" Rüben/ es seye im Sommer oder Winter/nicht m : sondern auf,
vnd Rüb-n strhalb der Statt fail haben.
Et -a fail. Ailfftenö / weil auch in dem Beth : Leingewand / Decken/
ruh-b«n. Tapezereyen/Klaidern W- andern Fahrnussen / die InkeÄioa

gern hasstet / dessen vilmals auff der Brandftaü / am Hof / vnd
andern Orthen in :vnd vor der Statt / „ebenst deren inSpikä-

^-rd-
'Ä l^ n vnd Lazaret abgeswrbmcnPersohnen verlassenen Klaidern/

«-li-lit. von vngewisscnhafftcn Leuten denenTändtlernvnd Tandtlerin
sürgelegt/vnd vondrm

hen : Als wollen Wir dergleichenFürleg : Failhab : vnd Ver-
. kauf-



dem auch zu wärender inLÄLons-Zcit/allc Tändtlereyen/in:
vnd vor der Statt gäntzlich eingestellt haben ; Da aberdie In-
LÄiun sich nicht starck/sondemnur in etliche Häusern/einwenig
erzeigen thäte/vnd dieGefahr nicht so gar groß wäre/oder es sich
dergestalt zur Nachlassung schickte / daß dahero denen Tänd¬
ler : vnd Tändtlerinnen / ihre Nahrung nicht gar zu sperren;
So solle auffgutheissen Unserer N . Oe . Regierung / alsdann die
Tändtlerey dergestalt zugelassen seyn 7 daß nemblich vor der
Stak auff dem Traidmarck vnd andern Orthen / einigeKlai-
der/Beth : vndLeingewand / oder ichtes anders von dergleichen
gakung/ so das Pestgifft fangen/oderdasselbige sich daran auff-
halten kan/nicht failgehalten : Was aber von Eysen/Zinn/
Kupffer / Messing / vnd anderem Metall / oder Sachen/ so das
Gisst nicht fangen/ anbetrifft / solche vor der Statt verkaufst/ -
doch vorhero sauber gewaschen vnd gereiniget : Dises auch in
der Statt bey denen Bürgerlichen Tändtlern also oKLrvirc
werden . Zum fall ihnen aber etwas von Klaidern / Teppich / Was»°A
Tapezereyen/Spallier / oder dergleichen Sachen von Tuech / Lapp-tz

"
. ^

Leinwath oder Leder zum erkauffenvorkäme / sotten sie sich bey UW
denen hierzu eigenes von denen von Wienn äepucickn Lom - v°,k°nM
willarien / mit Erweisung/daß solchevon unvttdächtigen Or-
ten Herkommen / vmb Erlaubnuß anmelden / vnd dieselbe als - ^ 77^
dann auff den wahren Befund / ihnen solche Sachen failzuha- gEl- ««--
bcnvvd zuverkauffen erlauben / zu dem Ende jedes Stuck mer-
<ken/damit darunter kein Betrug fürgehen könne.

Zwölfftens / weilen bißhero die Erfahrung mit sich ge- 371^ -
bracht / daß gemeiniglich zur Zeit deß Weinlcsens dises Übel sichk -ia'
am meisten verspüren läst / solle zu InfeLlions-Zeiten bey vn- N °Ü
außbleiblicher Leibs -Strass einiger ftembd : oder gedingter Le- °° -dächüg-
ser / von verdächtigen Orthen in die Statt nicht eingelassen : d,« St«« -
vnd damit auch die Jusammentrettung der frembden vnd allhie- '"Mn-
sigen Persohnen / sovil möglich / verhütet werde / die jenige/wel-
che wenig Weingärten zufechsen haben / das Lesen mit ihren ei¬
genen Leuthen allein / oder wenigist mit Personen auß der Statt

Z verricht



ntmTHetl/der
verrichten ; Die andern aber / so mit vilen Weingarten be¬
gabt seyn / vnd eine grosse Fechsung haben / sich keinerPer¬
sohn auß der Statt / sondern allein der frcmbdcn Leser bedie¬
nen / destwegen in ihren Weingarten Hütten auffrichten/dar¬
innen sie zu Nachts-Zeit ligen können / darvon aber kein ei-

Fr-mbr>- mgen in die Statt herein kommen lassen ; Zngkeichem sollen
Nmderdie Fuhrleuth / so den Maisch / Most / oder auch Getraid/
Statt nichtHetv / Stroh / Holtz / vnd andere Notturfften herein füh-
n°ch "uff ren / die Roß in derStaü indieStäll nicht cinstellen / vil-

weniger auff der Gassen füttern / sondern gcstrackö alsbald ei¬
ner die Fuhr abgeladenhat / widerumb auß der Statt fahren/
vnd sich hierinnen nicht saumen.

Tröst-ti, Dreyzehenden/damit auch die Tröstern/deren zeitliche Auß-
Sta« M führung hieoben schon anbefohlen worden / vmb so vil weniger
führen in der Statt ligend verbleiben / sondern alsbald hinauß geführt

werden / haben die vonWienn zuInfcLkionL-Zeitm schärpffer
als fonsten/darob zuhalten.

KeineTau- Vierzehenden / sollen zu InfeÄiong -Zeiten / keine Tauben/
Schwein noch Schwein / ob auch sonsten jemand dieselbe zuhalten beftigt
inhalten . jygye / m der Stak geduldet.
Die Heim- Und dann Fünffzchenden / die Heimblichkeiten in denen
N,chk

!u7t- Häusern gar nicht eröffnet / es wäre dann daß solches zuver---
sff-en . Hütung grossen Schadens vnd Nachtheils nicht vmbgangen

werden möchte / in welchem fall auch die Heimbligkeiten nicht
völlig / sondern allein was die höchste unvermcydentlicheNot-
turfft erfordert/gcraumbt / vnd das übrige auffeine gewöhnliche

. vnd gesundeZeit verschoben werden.

Mnn durch die Gnad vnd BarmherkigkeiL
t Gottes dieInfcÄionm einem oder andermHauß/
l oder ins gemein nachlasset/ also daß jnnerViertzig
1 Tägen keineinstcirrePersohnen weiters einkom-

Zicker/ vnd
säuberung
derftlbm.men / so solle auff deß Bürgermeisters Verwilligung alsdann
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